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des Staates sei, worauf die Direktion am 25. Oktober 1919 folgendes
antwortete: weder habe sie die Familie T. heimschaffen lassen, noch sei dieser in
Frankreich wegen dauernder Unterstützungsbedürftigkeit die Niederlassung
entzogen worden! eS liege also keiner der beiden in 8 113 des Armengesetzes
vorgesehenen Fälle von unfreiwilliger Rückkehr in den Kanton Bern vor, in denen
die Unterstützung'nach ZZ 59, 6V Sache der auswärtigen Armenpflege des Staates
wäre; die Rückkehr sei vielmehr laut Bericht des Konsuls von Besançon eine

freiwillige gewesen und die Unterstützungspflicht mithin Sache der noch zu
ermittelnden Wohnsitzgemeinde! auf jeden Fall pro 1998; denn die dauernde
Unterstützungsbedürftigkeit der Familie D. konnte frühestens bei der ordentlichen
Etatverhandlung im Herbst 1998 konstatiert werden und die Unterstützungspflicht
für den Staat frühestens auf 1. Januar 1999 beginnen; aber auch für 1999

liege für ihn rechtlich eine Rückerstattungspflicht nicht vor, denn die Ortspolizeibehörde

von S. habe die vorgeschriebene Förmlichkeiten-Feststellung der dauernden

Unterstützungsbedürftigkeit der Familie D. an der ordentlichen Etatverhandlung
1998 in keiner Weise beachtet; nnt Rücksicht auf die Besonderheit des Falles

und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht erkläre sich jedoch die Direktion zur
Rückerstattung der pro 1999 verabfolgten Unterstützungen und ebenso zur
Rückerstattung der von da an ausgerichteten und noch auszurichtenden Unterstützung
bereit, dagegen müsse sie die Gemeinde S. mit ihrer Rllckerstattungsforderung
betreffend die Verpflegungskosten pro 1998 an die Gemeinde W. verweisen. Diese
letztere hat denn auch am 12. März 1912 den Betrag von Fr. 297.49 ohne weitere
Bemerkung eingesandt.

Man sieht, die Parteien sehnten sich, des langen Haders müde, nach Ruhe
und Frieden und verzichteten auf unbarmherzige Eruierung der äußersten
rechtlichen Konsegnenzen. Die Frage der Unterstützungspflicht Hütte sonst möglicherweise
eine etwas andere Lösung gefunden. 8t.

Wrozeßkosten im Wormundschaftsverfahren.

Das Bundesgericht hat in seiner bisherigen Behandlung der zivilrechtlichen
Beschwerden, die ihm seit Inkrafttreten des neuen Zivilrechtes und der Novelle
zum Organisationsgesetz zur Beurteilung zugewiesen wurden und deren häufigste
die Bevormundungsfälle betreffen, jeweilen auch den kantonalen Behörden

dieKoste. n des bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahrens auferlegt, wenn
der Entscheid zu ihren Ungunsten entfiel. Wenn also eine kantonale
Vormundschaftsbehörde eine Entmündigung ausgesprochen hatte, diese aber vom Bundesgericht

infolge der Beschwerde des Entmündigten aufgehoben wurde, so wurde
die kantonale Vormundschaftsbehörde verfällt, dem Bundesgerichte die ihm
entstandenen Kosten zu ersetzen. Dagegen wurde der betreffenden Vormundschaftsbehörde

vorbehalten, sich für diese Kosten aus dem Mllndelvermögen bezahlt
zu machen, falls solches vorhanden sein sollte.

Diese Praxis hat nun natürlich bei den kantonalen Vormundschaftsbehörden,
die davon betroffen wurden, Anstoß erregt. Es soll vorgekommen sein, daß
in einem Falle die einzelnen Mitglieder einer kantonalen Behörde zur Deckung
eigentlich hätten herhalten sollen, Die Vormundschaftsbehörden machten im
allgemeinen geltend, daß, wenn sie in besten Treuen eine Vormundschaft verhängen,
sie auch dann keine Kostenpflicht treffen sollte, wenn das Bundesgericht die
gesetzlichen Voraussetzungen für die Vormundschaft nicht als erwiesen annehmen
sollte. Diese Ansicht ist auch in der Geschäftsberichtsberatung der Bundesver-



- 28

sammlung zuni Ausdruck gekommen, und es wurde hiebet von der Kommission
die Erwartung ausgesprochen, das Bundesgericht möchte seine Praxis ändern
und nur dann den kantonalen Behörden solche Kosten auferlegen, wenn es

sich um eine offenbare Gesetzes Verletzung handle.

Das Bundesgericht hat nun in seiner Sitzung vonp 2. Oktober mit
seiner bisherigen Praxis gebrochen und in einem Falle aus dem K a nto n

Glarus, in welchem eine von den kantonalen Behörden verfügte Vormundschaft

aufgehoben wurde, doch dieser Behörde die Kosten des bundesgerichtlichen
Verfahrens nicht auferlegt, da es sich um keine offenbare Gesetzesverletzung
handle. Der Bund erhält also für diese seine Justiztätigkeit keine Vergütung!
er leistet sie gratis. Von der Mehrheit des Gerichtes, welche diese

Änderung der Praxis befürwortete, wurde namentlich geltend gemacht, daß
die Vormundschaftsbehörde in diesem Streite nicht als Partei erscheine. Die
Vormundschaftsbestellung erfolgt nicht durch Parteibetrieb, sonder» im Offizialver-
fahren. Die unteren Vormundschaftsbehörden verfolgen die Entmündigung van
A ni t e s weg e n und im Interesse des Mündels; sie erscheinen nicht
als seine Prozeßgegner und sollen daher keine Kostenersatzpflicht tragen, auch

wenn sie dem Mündel gegenüber unterliegen.
Die Minderheit, welche an der bisherigen Praxis festhalten wollte,

gab zu, daß sich bei der oft eigentümlichen Organisation der kantonalen
Behörden Schwierigkeiten für die Durchführung des Kostenersatzes ergeben mögen.
Allein es sei ausschlaggebend, daß das Gesetz über die Bundesrechtspflege die
zivilrechtliche Beschwerde den Vorschriften über die Berufung in Zivilsachen
unterstellte und damit auch den Vorschriften, die in diesem Berufungsverfahren
über den Kostenersatz gelten; im Gegensatz zum .Kostenersatz bei der staatsrechtlichen

Beschwerde, für welche allerdings nur ausnahmsweise, insbesondere bei
schuldhaftem Verhalten des Gegners, Kostenersatz verfügt werde. Solange diese
gesetzliche Vorschrift bestehe, müsse der Richter auch der Vormundschaftsbehörde,
wenn sie als Beschwerdegegner unterliege, die Kosten auferlegen. Da die
Vormundschaftsbehörde in Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflicht gehandelt habe, als
sie das Vormundschaftsverfahren im Interesse des Mündels einleitete, könne sie

Regreß nehmen auf das Mündelvermögen; denn wenn auch der Mündel dann
vor Bundesgericht obsiege, sei es doch in seinem Interesse gewesen, wenn die
Vormundschaftsbehörde gegen ihn einzuschreiten versuchte.

Da die Entscheidung für den Bund keine schwere Belastung bildet, und
die Durchführung des Kostenersatzes durch die kantonalen Behörden bei deren
Organisation immer wieder auf Schwierigkeiten gestoßen wäre, ist sie vom
praktischen Gesichtspunkte aus jedenfalls zu begrüßen, wenn man auch über ihre
rechtliche Begründung zweifeln kann. Is. (l.

Aargau. Ar m en Wesen (S t a a t s v e r w a l t u n g s b e r i ch t). Die
Verhältnisse ließen es geraten erscheinen, den Entwurf zu einem neue n A r -

m e n ge 1 etz noch nicht an die Behörden zu leiten. Die Verwerfung der
Viertelsmehrsteuer vom 13. Dezember 1912 hat nicht nur der Situation des Armenwesens

vieler Gemeinden sehr übel mitgespielt, sie hat auch der gesetzgeberischer!
Arbeit auf dem Gebiete des Armenwesens Einhalt geboten. Ganz
unbegreiflicherweise hat eine große Anzahl Gemeinden mehrheitlich zur Verwerfung der
Steuer beigetragen, denen die Annahme doch wesentliche Erleichterung gebracht
haben würde.
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